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Sachverhalt:

Das bestehende Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Zierow entspricht nicht den 
vom Gesetzgeber und Unfallversicherungsträger gestellten Anforderungen, um 
auch in Zukunft einen ordnungsgemäßen Einsatz- und Übungsdienst zu 
gewährleisten. Gleiches gilt auch für die Anzahl und Anordnung von Parkplätzen 
für die Einsatzkräfte. Die einzige Möglichkeit , die Feuerwache Zierow den 
personellen und feuerwehrtechnischen Anforderungen anzupassen, ist somit ihr 
Neubau.
Aufgrund der fehlenden Flächenverfügbarkeit kann der Neubau nur an einem 
anderen Standort realisiert werden. Nach einer Überprüfung von in Frage 
kommenden Standorten wurde in Abstimmung mit der Feuerwehr ein neuer 
Standort in östlicher Ortsrandlage von Zierow gefunden. Das Gelände wird als 
Sportplatz ohne regulären Spielbetrieb genutzt. Die Vorteile des Standortes 
liegen in der sofortigen Verfügbarkeit der Fläche sowie in seiner 
verkehrsgünstigen Lage. Da das Plangebiet eine Fläche von insg. ca. 12.352 m² 
umfasst, wovon durch den Neubau der Feuerwache einschließlich der 
Nebenanlagen, Verkehrs- und Grünflächen ca. 7.106 m² beansprucht werden, 
kann der Freizeitsport- und Spielbetrieb auf einer Fläche von ca. 5.246 m² 
aufrechterhalten bleiben. Eine bedarfsgerechte Neuordnung der Flächennutzung 
ist Bestandteil des städtebaulichen Konzeptes.
Da das Plangebiet im Flächennutzungsplan der Gemeinde als Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Sportplatz ausgewiesen ist, bedarf es einer Änderung des 
Flächennutzungsplanes, um die Planungen der Gemeinde in Übereinstimmung zu 
bringen.

Beschlussvorschlag:



Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zierow beschließt:

1. Für das Gebiet : Gemeinde/ Gemarkung Zierow, Flur 1, den Bereich des 
Sportplatzes in östlicher Ortsrandlage umfassend, soll ein Bebauungsplan 
aufgestellt werden. Das Plangebiet ist im Übersichtsplan gekennzeichnet und 
umfasst eine Fläche von ca. 1,2 ha.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt :
im Norden : durch Fläche für die Landwirtschaft und weiter 
Kleingartenanlage
im Osten : durch Fläche für die Landwirtschaft
im Süden : durch die Lindenstraße
im Westen : durch die Bebauung am Amselweg

Es werden folgende Planungsziele angestrebt :
- Neubau eines Feuerwehrgebäudes mit Fahrzeughalle und allen erforderlichen 
Funktionsbereichen sowie den dazugehörigen Parkplätzen,
- Neuordnung des Sportplatzes zur Nutzung der Fläche für den öffentlichen 
Freizeitsport- und Spielbetrieb und als Festwiese

2. Der Vorentwurf des Bebauungsplanes ist zur frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich zur Einsichtnahme auszulegen.
3. In einer frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB sind die 
Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange zu unterrichten und zur Stellungnahme aufzufordern.
4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)

x Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 01 - 2022.04.21 - Begründung VORENTWURF öffentlich

2 02 - ANLAGE 1 - 2022.04.20 - Unterlage_Umweltprüfung öffentlich



3 03 - 2022.04.21 - B-Plan VORENTWURF_1 öffentlich
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